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Der II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 18. Oktober 2022 durch den 

Richter Born, die Richterin B. Grüneberg, die Richter V. Sander, Dr. von Selle 

und die Richterin Adams 

beschlossen: 

Auf die Rechtsbeschwerde der Beklagten wird der Beschluss 

des 5. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Dresden vom 

21. Januar 2022 aufgehoben. 

Die Sache wird zur erneuten Entscheidung, auch über die 

Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Berufungs-

gericht zurückverwiesen. 

Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens: 

bis 600 € 

 

 

Gründe: 

I. Der Kläger verlangt von der Beklagten mit der Stufenklage Auskunft und 

Zahlung eines Auseinandersetzungsguthabens aus zwei Beteiligungsverhältnis-

sen. 

Der Kläger zeichnete jeweils am 28. April 2005 Beteiligungen als atypisch 

stiller Gesellschafter an der D.                                                     GmbH in Höhe 

von 30.000 € bzw. 21.600 €. Zum 31. Januar 2018 wurde die Beteiligungsgesell-

schaft mit der Beklagten verschmolzen. Mit Schreiben vom 29. Mai 2018 widerrief 
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der Kläger seine auf Abschluss der Gesellschaftsverträge gerichteten Willenser-

klärungen und kündigte darüber hinaus die Gesellschaftsverträge außeror-

dentlich sowie hilfsweise ordentlich. 

Das Landgericht hat der Klage auf der ersten Stufe mit Teilurteil vom 

1. Oktober 2021 stattgegeben und die Beklagte verurteilt, dem Kläger Auskunft 

zu erteilen über das Abfindungsguthaben zu den Beteiligungen zum Stichtag 

1. Juni 2018. Die dagegen von der Beklagten eingelegte Berufung hat das Beru-

fungsgericht mit Beschluss vom 21. Januar 2022 als unzulässig verworfen, weil 

der Wert des Beschwerdegegenstandes 600 € nicht übersteige. 

Hiergegen richtet sich die Rechtsbeschwerde der Beklagten. 

II. Die gemäß § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 522 Abs. 1 Satz 4 ZPO statthafte 

Rechtsbeschwerde ist zulässig. Insbesondere erfordert die Sicherung einer ein-

heitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts 

(§ 574 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2 ZPO). Die Entscheidung des Berufungsgerichts verletzt 

die Beklagte in ihrem Verfahrensgrundrecht auf Gewährung wirkungsvollen 

Rechtsschutzes (Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip), 

das es den Gerichten verbietet, den Beteiligten den Zugang zu einer in der Ver-

fahrensordnung eingeräumten Instanz in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht 

zu rechtfertigender Weise zu erschweren (vgl. BGH, Beschluss vom 8. März 2017 

 IV ZB 18/16, ZEV 2017, 278 Rn. 5 mwN). Die Rechtsbeschwerde ist auch be-

gründet. 

1. Das Berufungsgericht hat den Wert der Beschwer der zur Auskunft ver-

urteilten Beklagten auf einen 600 € nicht übersteigenden Betrag festgesetzt. Das 

Rechtsbeschwerdegericht kann die Bemessung der Beschwer nur darauf über-

prüfen, ob das Berufungsgericht von dem nach § 3 ZPO eingeräumten Ermessen 
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rechtsfehlerfrei Gebrauch gemacht hat. Dies ist insbesondere dann nicht der Fall, 

wenn das Gericht bei der Bewertung des Beschwerdegegenstandes maßgebli-

che Tatsachen verfahrensfehlerhaft nicht berücksichtigt oder erhebliche Tatsa-

chen unter Verstoß gegen seine Aufklärungspflicht (§ 139 ZPO) nicht festgestellt 

hat (BGH, Beschluss vom 19. April 2016  II ZB 29/14, ZOV 2017, 201 Rn. 8; 

Beschluss vom 8. März 2017  IV ZB 18/16, ZEV 2017, 278 Rn. 6; beide mwN). 

Die Rechtsbeschwerde macht solche Rechtsfehler nicht geltend. 

2. Der Beschluss des Berufungsgerichts erweist sich allerdings deshalb 

als rechtsfehlerhaft mit der Folge seiner Aufhebung und der Zurückverweisung 

der Sache, weil das Berufungsgericht auf der Grundlage seiner Wertbemessung 

mit bis zu 600 € nicht die Entscheidung des Landgerichts nachgeholt hat, ob die 

Voraussetzungen für die Zulassung der Berufung nach § 511 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 

ZPO vorliegen. 

a) Hat das erstinstanzliche Gericht nur deshalb nicht über die Zulassung 

der Berufung entschieden, weil es rechtsirrtümlich davon ausgegangen ist, dass 

sein Urteil ohnehin aufgrund einer ausreichenden Beschwer der unterlegenen 

Partei mit der Berufung anfechtbar ist, so muss das Berufungsgericht die Ent-

scheidung darüber nachholen, ob die Voraussetzungen für die Zulassung der 

Berufung erfüllt sind (BGH, Beschluss vom 3. Juni 2008  VIII ZB 101/07, 

WuM 2008, 614 Rn. 4; Beschluss vom 27. April 2010  VIII ZB 91/09, juris Rn. 3; 

Beschluss vom 29. April 2014  VIII ZB 42/13, Grundeigentum 2014, 798 Rn. 7; 

Beschluss vom 8. März 2017  IV ZB 18/16, ZEV 2017, 278 Rn. 11). 

b) Eine solche Entscheidung hat das Berufungsgericht im vorliegenden 

Fall nicht getroffen, obwohl das Landgericht von der Zulässigkeit einer Berufung 
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nach § 511 Abs. 2 Nr. 1 ZPO ausgegangen ist und daher aus seiner Sicht keine 

Veranlassung hatte, über die Zulassung der Berufung zu befinden. 

Dies ergibt sich zum einen daraus, dass das Landgericht seiner Entschei-

dung über die vorläufige Vollstreckbarkeit eine Abwendungsbefugnis nach § 711 

ZPO hinzugefügt hat, was im Hinblick auf § 713 ZPO dafür spricht, dass es nicht 

von einer offensichtlichen Unanfechtbarkeit seines Urteils ausgegangen ist 

(BGH, Beschluss vom 21. April 2010  XII ZB 128/09, NJW-RR 2010, 934 

Rn. 20). Zudem hat das Landgericht die Höhe der Sicherheitsleistung auf 800 € 

festgesetzt und dies damit begründet, dies entspräche dem geschätzten Auf-

wand an Zeit und Kosten, den die Beklagte für die Erteilung der Auskünfte habe. 

Das Landgericht bemisst die Beschwer der Beklagten durch die Auskunftsertei-

lung mithin auf 800 €, so dass danach eine Entscheidung über die Zulassung der 

Berufung nicht veranlasst war (vgl. BGH, Beschluss vom 23. März 2011 

 XII ZB 436/10, NJW-RR 2011, 998 Rn. 14; Beschluss vom 8. März 2017 

 IV ZB 18/16, ZEV 2017, 278 Rn. 11). Auf dieser Grundlage hatte das erstin-

stanzliche Gericht keine Veranlassung, über die Zulassung der Berufung gemäß 

§ 511 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ZPO zu entscheiden. 
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III. Nach § 577 Abs. 4 Satz 1 ZPO ist die Sache daher zur erneuten Ent-

scheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, welches über die Zulas-

sung der Berufung zu befinden haben wird. 

 

Born                                                B. Grüneberg                                 V. Sander 

                          von Selle                                                Adams 

Vorinstanzen: 

LG Dresden, Entscheidung vom 01.10.2021 - 9 O 2784/19 -  

OLG Dresden, Entscheidung vom 21.01.2022 - 5 U 2375/21 -  
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